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2.3.11 § 24 Landwirtschaftszonen
1 Zonen für die Landwirtschaft umfassen Land, das sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder
den Gartenbau eignet, oder das im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt und gepflegt
werden soll.
2 Zonen für die Landwirtschaft lassen Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung eines
landwirtschaftlichen oder eines dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebes
hinausgehen, dann zu, wenn es der kantonale Richtplan und der gemeindliche Zonenplan
ermöglichen.
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